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  Brasilien und Schweiz: Resolutionsentwurf 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 

(2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2235 (2015), 2254 (2015), 

2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2332 (2016), 2336 (2016), 2393 (2017), 2401 

(2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020), 2585 (2021), 2642 (2022) und 2672 (2023) 

und die Erklärungen seiner Präsidentschaft vom 3. August 2011 (S/PRST/2011/16), 

21. März 2012 (S/PRST/2012/6), 5. April 2012 (S/PRST/2012/10), 2. Oktober 2013 

(S/PRST/2013/15), 24. 
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Einhaltung durch alle maßgeblichen Parteien in Syrien vorzulegen, und ersucht den Gene-

ralsekretär ferner, in seinen Berichten auf die allgemeinen Entwicklungen in Bezug auf die 

ungehinderten und sicheren Konfliktlinien überschreitenden Tätigkeiten der Vereinten Na-

tionen einzugehen, insbesondere auf ihre Fortschritte in allen Teilen Syriens und auf die 

Projekte für eine frühzeitige Wiederherstellung, sowie detaillierte Informationen über die 

humanitäre Hilfe vorzulegen, die im Rahmen der grenzüberschreitenden humanitären Ein-

sätze der Vereinten Nationen erbracht wird, darunter auch über ihre Transparenz, den Ver-

teilmechanismus, die Zahl derjenigen, für die die Hilfe bestimmt ist, die Einsatzpartner, die 

Orte der Auslieferung der Hilfe in den Bezirken und den Umfang und die Art der gelieferten 

Hilfsgüter; 

 8. befürwortet es, alle zwei Monate einen informellen interaktiven Dialog des  

Sicherheitsrats einzuberufen, unter Beteiligung von Gebern, interessierten Parteien in der 

Region und Vertreterinnen und Vertretern der in Syrien tätigen internationalen humanitären 

Hilfsorganisationen, um die Durchführung dieser Resolution, einschließlich Fortschritten 

bei Projekten für die frühzeitige Wiederherstellung und beim Konfliktlinien überschreiten-

den Zugang, regelmäßig zu überprüfen und weiterzuverfolgen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 


